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Steuerbegriffe kurz und prazise erkldrt

Abflussprinzip

Aufgrund des Abflussprinzips reduzieren bei der Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Uberschussrechnung Geschiftsfille erst dann den
steuerlichen Gewinn, wenn es zu einem Geldabfluss kommt. Analog gelten Einnahmen zu dem Zeitpunkt als bezogen, zu dem sie dem
Steuerpflichtigen zugeflossen sind.

Im Zusammenhang mit der Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Uberschussrechnung spricht man daher auch vom sogenannten "Zufluss-
/Abflussprinzip". Einnahmen sind dann zugeflossen, sobald ber sie wirtschaftlich verfiigt werden kann (z. B. Barzahlung eines Kunden, Gutschrift au
dem Konto). Ausgaben sind zu dem Zeitpunkt geleistet, in dem die wirtschaftliche Verfiigungsmacht tiber die betreffenden Gelder aufgegeben
wurde (z. B. Abbuchung vom betrieblichen Konto).

Bei einem Scheck erfolgt der Zufluss grundsitzlich mit Entgegennahme. Der Abflusszeitpunkt bei Scheckiibermittlung ist mit der Ubergabe an die
Post bzw. Einwurf in den Briefkasten des Zahlungsempfangers erreicht (Achtung: Scheckzahlungen an das Finanzamt gelten erst drei Tage nach dem
Tag den Eingangs als wirksam geleistet (§ 224 AO).

Auch geleistete bzw. erhaltene Anzahlungen werden mit Abfluss bzw. Zufluss sofort als Betriebsausgaben oder -einnahmen beriicksichtigt.
Forderungen und Verbindlichkeiten werden erst durch die Bezahlung ergebniswirksam.

Wichtige Ausnahmen vom Zufluss-/Abflussprinzip

B Gewinnermittlung durch Betriebsvermégensvergleich: Bilanziert das Unternehmen, ist bereits das Entstehen einer Verbindlichkeit
aufwandswirksam (das gilt auch entsprechend bei Forderungen).

B Anschaffungskosten und Herstellungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgtitern (z. B. Computer, PKW) kénnen nur Gber die Abschreibung als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten beriicksichtigt werden.

B Einnahmen aus nichtselbststandiger Arbeit: Der laufende Arbeitslohn gilt in dem Jahr als bezogen, in das er wirtschaftlich gehért. Wird der Lohn
fur Dezember erst im Januar des Folgejahres ausbezahlt, gilt er trotzdem als im "alten" Jahr zugeflossen.

B Werden Ausgaben fiir eine Nutzungstiberlassung von mehr als fiinf Jahren im Voraus geleistet, sind sie auf den Zeitraum gleichmaRig zu verteilen
fur den die Vorauszahlung geleistet wird (z. B. Erbbauzinsen, Disagio).

B RegelmaRig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben: FlieRen regelmaRig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben (z. B. Zinsen, Miet- und
Pachtzahlungen) innerhalb von zehn Tagen vor Beginn oder nach Beendigung des Kalenderjahres zu, sind sie dem Veranlagungszeitraum
zuzurechnen, zu dem sie wirtschaftlich gehéren.

Uberweist ein Mieter z. B. die Dezembermiete erst im darauffolgenden Januar, ist die Mieteinnahme im Folgejahr zu beriicksichtigen.

B Gewinnermittlung durch Einnahmen-Uberschuss-Rechnung: Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Anteile an Kapitalgesellschaften, fiir
Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte, fiir Grund und Boden sowie Gebdude des Umlaufvermégens diirfen erst
im Zeitpunkt der VerduBerung oder Entnahme beriicksichtigt werden.

Abgeltungsteuer
Die Abgeltungsteuer gilt seit dem 1.1.2009 und wurde durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 eingefiihrt.

Generell gilt: Auf Kapitaleinkiinfte im Privatvermdgen (z. B. Zinsertrage) wird eine Abgeltungsteuer von 25 % zzgl. Solidaritatszuschlag und ggf.
Kirchensteuer erhoben. Der Schuldner oder die auszahlende Bank behalten die Abgeltungsteuer direkt an der Quelle ein und fiihren sie an das
Finanzamt ab; einer weiteren Versteuerung bedarf es nicht mehr. Der Anleger kann die Ertrage allerdings auch mit seinem individuellen Steuersatz
versteuern, falls dieser niedriger ist.

Abschreibungen

Investitionen in abnutzbare Wirtschaftsgiiter, die Ihrem Betrieb {iber einen ldngeren Zeitraum dienen sollen, sind nicht sofort in voller Hohe als
Betriebsausgabe absetzbar: Das Wirtschaftsqgut wird "aktiviert”, das heilt in das Anlagenverzeichnis aufgenommen. Das Anlagenverzeichnis ist eine
Zusammenstellung des Inventars, aus dem unter anderem der Kaufpreis, die betriebsgewd&hnliche Nutzungsdauer und die jahrliche Absetzung fir
Abnutzung (= AfA, Abschreibung) hervorgeht.

Die Nutzungsdauer (ND) fir die allgemein verwendbaren Anlagegiiter sind den amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen


https://www.dmhs.eu/

und den von den obersten Finanzbeh6rden der Lénder herausgegebenen AfA-Tabellen zu entnehmen. Daneben gibt es noch branchenbezogene
AfA-Tabellen.

Bei unterjahrigem Erwerb ist nicht die volle Jahresabschreibung, sondern nur fiir jeden angefangenen Monat 1/12 der Jahresabschreibung
anzusetzen.

Fur den Beginn der Abschreibung ist das Datum der Anschaffung (Lieferung) oder Herstellung maRgebend. Ist Gegenstand des Kaufvertrages auch
die Montage, gilt das Wirtschaftsgut mit Ende der Montage als geliefert; die Abschreibung beginnt mit diesem Zeitpunkt. Das Datum, an dem die
Rechnung ausgestellt wird, das Datum des Rechnungserhalts oder der Bezahlung ist jeweils unerheblich.

Degressive Absetzung fiir Abnutzung

Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde die Méglichkeit einer degressiven AfA fiir bewegliche betrieblich genutzte und abnutzbare
Wirtschaftsglter abgeschafft. Betrieblich genutzte abnutzbare Wirtschaftsguter, die keine geringwertigen Wirtschaftsgdter sind, sind nur linear
abschreibbar.

Geringwertige Wirtschaftsgiiter

Als geringwertige Wirtschaftsgiiter gelten im Rahmen der Gewinneinkiinfte (Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb,
selbststandiger Tatigkeit) bewegliche, abnutzbare und selbststandig nutzbare Wirtschaftsgtiter, deren Anschaffungskosten nicht mehr als € 800,00
(netto) betragen haben (8 6 Abs. 2 EStG).

B Abschreibungs- und Aktivierungswahlrechte bei geringwertigen Wirtschaftsgitern: (Geringwertige Wirtschaftsguter bis € 250,00 (ohne
Umsatzsteuer) kénnen entweder sofort oder wahlweise iber die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben werden. Ein Wahlrecht zur
Poolabschreibung (Bildung eines Sammelpostens) besteht nicht. Ein Eintrag in ein Anlagegiter-Verzeichnis ist nicht notwendig.

B Geringwertige Wirtschaftsgiiter von mehr als € 250,00 bis zu € 800,00 (netto) kénnen sofort oder wahlweise tiber die Nutzungsdauer verteilt
abgeschrieben werden. Der Eintrag in ein Anlagegiiter-Verzeichnis ist notwendig.

B Sammelposten und Poolabschreibung: GwGs, deren Anschaffungskosten € 250,00 aber nicht € 1.000,00 (netto) lbersteigen, konnen alternativ
in einen Sammelposten zusammengefasst und linear iiber 5 Jahre abgeschrieben werden. Dieses Wahlrecht kann allerdings nur einheitlich fur alle
geringwertigen Wirtschaftsgtiter eines Wirtschaftsjahres in Anspruch genommen werden. Nachtrégliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
die nicht mehr im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts anfallen, erhhen den Sammelposten des
Wirtschaftsjahres, in dem die Aufwendungen entstehen (R 6.13 Abs. 5 Satz 2 EStR 2012).

Wirtschaftsguter tiber € 1.000,00

Fur alle Gbrigen Wirtschaftsguter (Anschaffungskosten netto mehr als € 1.000,00) gilt der Grundsatz der Abschreibung nach der
betriebsgewohnlichen Nutzungsdauer (§ 7 Einkommensteuergesetz - EStG).

Anlagevermdégen

Das Anlagevermdgen umfasst jene Wirtschaftsgditer, die dazu bestimmt sind, dem Betrieb dauernd zu dienen. Dazu z&hlen zum Beispiel Gebaude
und die Betriebsausstattung. Das Anlagevermdgen lasst sich in abnutzbares und nicht abnutzbares Anlagevermégen untergliedern.

Auswartstatigkeit

Liegt eine beruflich veranlasste Auswaértstatigkeit vor, kann der Unternehmer Reisekosten, das sind

Fahrtkosten,

Verpflegungsmehraufwand,

Ubernachtungskosten und

u
L]
||
B Reisenebenkosten

als Betriebsausgaben geltend machen.

Reisekosten, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner beruflich veranlassten Auswartstatigkeit aufwendet, kénnen vom Arbeitgeber in bestimmten
Grenzen steuerfrei erstattet werden. Gleicht der Arbeitgeber die entstandenen Aufwendungen nicht aus, so kénnen die Reisekosten als
Werbungskosten in der jahrlichen Steuererkldrung abgesetzt werden.

Hier finden Sie eine umfassende Ubersicht iiber das Reisekostenrecht.

Begriff der Auswartstatigkeit
Eine beruflich veranlasste Auswartstatigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer

B voribergehend



B auBerhalb seiner Wohnung und nicht an seiner ersten Tatigkeitsstatte
B beruflich

tatig wird.
Eine beruflich veranlasste Auswartstatigkeit liegt ebenfalls vor, wenn der Arbeitnehmer bei seiner individuellen beruflichen Tatigkeit typischerweise

B nur an standig wechselnden Tatigkeitsstdtten oder
B auf einem Fahrzeug

tatig wird. Diese Fallgruppe dient lediglich der Klarstellung, dass auch bei Arbeitnehmern, die keine erste Tatigkeitsstatte haben, eine lohnsteuerlich
begiinstigte Auswartstatigkeit vorliegt. Dieser Gruppe kommt daher keine eigenstdndige lohnsteuerliche Bedeutung zu.

Als erste Tatigkeitsstatte gilt jede ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers. Als ortsfeste betriebliche Einrichtung kommen im Regelfall die
Raume des Betriebes in Betracht. Erste Tatigkeitsstatte kann aber auch eine Filiale, eine Niederlassung oder ein ,verbundenes Unternehmen* sein,
sofern es sich hier um ortsfeste Einrichtungen handelt. Selbst der Ort des Kunden des Arbeitgebers kann fiir den Arbeitnehmer die erste
Tatigkeitsstatte sein, wenn der Arbeitnehmer diesem Kunden dauerhaft zugeordnet ist. Dauerhaft heilt, dass die Zuordnung unbefristet bzw. fiir die
Dauer des Dienstverhaltnisses bzw. mindestens tber einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus erfolgt ist (8§ 9 Abs. 4 Satz 3 EStG).

AuRergewdhnliche Belastungen
AuBergewdhnliche Belastungen liegen vor, wenn

einem Steuerpflichtigen zwangslaufig gréRere Aufwendungen als der (iberwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher
Einkommensverhdltnisse, gleicher Vermdgensverhaltnisse und gleichen Familienstands erwachsen.

AuBergewdhnliche Belastungen kénnen in drei Gruppen systematisiert werden.

AuBergewdhnliche Belastungen allgemeiner AuBergewdhnliche Belastungen in Pauschbetrége fiir auBergewdhnliche
Art besonderen Féllen Belastungen

Allgemeine Definition der auRergewdhnlichen AbschlieRende Aufzahlung Pauschbetrage fiir:

Belastungen der Einzelfalle der auBer- - Behinderte

(keine Aufzahlung gewohnlichen Belastungen: - Hinterbliebene

der Einzelfalle): - Unterstitzungsleistungen - Pflegepersonen

- Ausbildungsfreibetrag
- Haushaltshilfe/ Heimunterbringung

Kirzung um die zumutbare Belastung keine Kiirzung um die zumutbare Belastung

Die zumutbare Belastung wird wie folgt berechnet:

Gesamtbetrag der Einkiinfte bis € 15.340,00 uber € 15.340,00 tiber € 51.130,00
bis € 51.130,00

1. bei Steuerpflichtigen, die keine Kinder haben und bei denen die ESt nach

a) der Einzelveranlagung, 5% 6 % 7%

b) dem Splitting-Verfahren zu berechnen ist 4% 5% 6%

2. bei Steuerpflichtigen mit

a) einem oder zwei Kindern 2% 3% 4%

b) drei oder mehr Kindern 1% 1% 2%

Die fur auBergewohnliche Belastungen zu berlicksichtigende zumutbare Belastung ist stufenweise zu berechnen. Das bedeutet, dass bei der
Berechnung nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkiinfte mit dem hoéheren Prozentsatz belastet werden darf, der die jeweilige Stufe
tibersteigt.

Beispiel: Betragt der Gesamtbetrag der Einkiinfte € 40.000,00, errechnet sich die Héhe der zumutbaren Belastung nicht aus 6 % von € 40.000,00 =
€ 2.400,00), sondern aus 5 % von € 15.340,00 und 6 % aus (40.000,00-15.340,00) = 6 % aus € 24.660,00. Die zumutbare Belastung betragt im
Beispiel € 2.246,60.

Betriebsausgaben



Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Da es sich um Aufwendungen handelt, die einem Betrieb zuzuordnen
sind, kénnen sie nur im Zusammenhang mit Gewinneinkiinften anfallen (Einkiinften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbstandiger Arbeit).

Aufwendungen fiir die Lebensfiihrung (regelméaBig z. B. Aufwendungen fiir Erndhrung, Kleidung, Wohnung) diirfen nicht als Betriebsausgaben
abgezogen werden. Dies gilt auch fiir solche Aufwendungen, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich
bringt, selbst wenn sie seinen Beruf oder seine Tatigkeit férdern.

Beispiele fiir Betriebsausgaben:
Leasingaufwand, Biiroraummiete, Personalaufwand, Steuerberatungskosten, Werbung, Abschreibungen, bezogene Leistungen (Fremdarbeiten),
Waren- und Materialeinkauf, Telefon, Fax, Porto, Spesen, Buromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften, Zinsen fir Fremdkapital etc.

Auch Ausgaben vor der Betriebseréffnung kénnen steuerlich abzugsfahig sein. Solche Ausgaben und Aufwendungen fallen unter den Begriff der
vorweggenommenen Betriebsausgaben. Als Beispiele gelten Planungs-, Eréffnungskosten, Reisekosten, Beratungskosten, Telefon, Briefmarken.

Betriebseinnahmen

Zu den Betriebseinnahmen zahlt jeder wirtschaftliche Vorteil, den ein Steuerpflichtiger im Rahmen seines Gewerbebetriebs, seines Betriebes der
Land- und Forstwirtschaft oder aus selbststandiger Tatigkeit erlangt. Hierunter fallen alle Zugange in Geld oder Sachwerten (auch Sachleistungen-
und Nutzungsvorteile), die durch den Betrieb veranlasst sind. Daher zdhlen zu den Betriebseinnahmen nicht nur die Einnahmen aus der eigentlichen
betrieblichen Tatigkeit, sondern auch z. B. aus Hilfsgeschaften wie Verkauf von Anlagevermégen.

Dienstreise

Seit dem 1.1.2008 ist die Differenzierung zwischen Dienstreise, Einsatzwechsel- und Fahrtatigkeit entfallen. Es gibt nur mehr den einheitlichen
Begriff der beruflich veranlassten Auswartstétigkeit.

Doppelte Haushaltsfiihrung

Eine doppelte Haushaltsfiihrung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer auerhalb des Ortes seiner ersten Tatigkeitsstétte einen eigenen Hausstand
unterhélt und auch am Ort der ersten Tatigkeitsstatte wohnt (R 9.11 Abs. 1 LStR 2015). Eine aus beruflichem Anlass begriindete doppelte
Haushaltsfiihrung liegt auch dann vor, wenn ein Arbeitnehmer seinen Haupthausstand aus privaten Griinden vom Beschaftigungsort wegverlegt und
er darauf in einer Wohnung am Beschéftigungsort einen Zweithaushalt begriindet, um von dort seiner Beschaftigung weiter nachgehen zu kénnen (R
9.11 Abs. 1 Satz 5 LStR 2015). Die Anzahl der Ubernachtungen ist dabei unerheblich. In den meisten Fillen kommt es zu einer doppelten
Haushaltsfuihrung, wenn der Arbeitnehmer versetzt wird oder wenn er eine neue Arbeitsstelle auBerhalb seines Wohnorts antritt. Fur die
Begriindung einer doppelten Haushaltsfiihrung kommt es auBerdem nicht darauf an, ob ein enger Zusammenhang zwischen der Wegverlegung des
Familienwohnsitzes vom Beschéftigungsort und der Neubegriindung des zweiten Haushalts am Beschaftigungsort besteht oder nicht (BFH Urt. v.
5.3.2009 -VI R 58/06).

Zur Vermeidung von Missbrauchsfallen lehnt die Finanzverwaltung allerdings die Anerkennung einer doppelten Haushaltsfiihrung ab, wenn ,bereits
zum Zeitpunkt der Wegverlegung des Lebensmittelpunktes vom Beschaftigungsort ein Riickumzug an den Beschéftigungsort geplant ist oder
feststeht” (R 9.11 Abs. 2 Satz 6 LStR 2015).

Neben den anldsslich des Wohnungswechsels zu Beginn und am Ende der doppelten Haushaltsfiihrung tatsachlichen Aufwendungen fiir die Fahrt
sowie den tatsachlich durchgefiihrten Familienheimfahrten (von den Finanzamtern anerkannt werden Familienheimfahrten einmal pro Woche in Héhe
der Entfernungspauschale mit 0,30 €/km) kénnen als Werbungskosten geltend gemacht werden:

B Umzugskosten fiir die Wegverlegung des Lebensmittelpunkts vom Beschéftigungsort in eine andere, ausschlieflich aus beruflichen Griinden
genutzte Wohnung am Beschaftigungsort (R 9.11 Abs. 9 Satz 5 LStR 2015).

B Verpflegungsmehraufwendungen, die dem Arbeitnehmer im Rahmen einer doppelten Haushaltsfiihrung tatséchlich entstanden sind, kénnen unter
den fir beruflich veranlasste Mehraufwendungen fiir Verpflegung geltenden Voraussetzungen (8 9 Abs. 4a Satz 12 und 13 EStG) mit den dort
genannten Pauschbetrdgen angesetzt werden (R 9.11 Abs. 7 LStR 2015).

B Tatsachliche Kosten der Zweitwohnung bis zu einem Betrag von maximal € 1.000,00 monatlich. Der Héchstbetrag umfasst samtliche
Aufwendungen wie Miete, Nebenkosten, bei Eigenimmobilien auch Schuldzinsen, Abschreibung, Reparaturkosten sowie die
Zweitwohnungssteuer, Mietgebuhren fir Kfz-Stellpldtze, Aufwendungen fiir Sondernutzung (Garten usw.). Nicht dazu zdhlen Aufwendungen fiir
Einrichtungsgegenstande und Hausrat (Bundesfinanzhof (BFH) Urteil vom 4.4.2019 (VI R 18/17). Diese Aufwendungen kénnen zusétzlich und
unbegrenzt nach den allgemeinen Regeln des Steuerrechts - entweder sofort, wenn es sich um geringwertige Wirtschaftsgtiter handelt - oder
tber die Nutzungsdauer verteilt als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Alternativ zur Geltendmachung der Fahrtkosten fiir die wéchentlichen Familienheimfahrten kénnen einmal pro Woche die Kosten fiir ein
Ferngesprach von 15 Minuten Dauer nach dem guinstigsten Tarif mit einem zum eigenen Hausstand gehérenden Angehérigen als Werbungskosten
geltend gemacht werden.

Voraussetzung fiir den Werbungskostenabzug der Mehraufwendungen fiir eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsfiihrung als Werbungskosten



ist das Innehaben eines eigenen Hausstandes. Dieser setzt eine eingerichtete, ,den Lebensbediirfnissen entsprechende Wohnung des Arbeitnehmers
sowie die finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensfiihrung (laufende Kosten der Haushaltsfiihrung) voraus” (R 9.11 Abs. 3 LStR 2015).

Keinen eigenen Hausstand fithren - und damit nicht zum Werbungskostenabzug berechtigt sind - Arbeitnehmer die z. B. im Haushalt der Eltern
lediglich ein oder mehrere Zimmer unentgeltlich bewohnen oder wenn dem Arbeitnehmer eine Wohnung im Haus der Eltern unentgeltlich zur
Nutzung tiberlassen wird. Eine finanzielle Kostenbeteiligung unterstellt die Finanzverwaltung lediglich bei Ehegatten oder Lebenspartnern mit den
Steuerklassen lll, IV oder V, nicht aber bei volljahrigen Kindern, die bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnen (BMF v. 30.9.2013 IV C 5 -S
2353/13/10004 BStBL 2013 | S. 1279 Rz 94 ff.).

Fur einen Zeitraum von drei Monaten nach Bezug der Wohnung kénnen fiir jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer von seiner Wohnung/dem
Lebensmittelpunkt abwesend ist, dieselben Pauschbetrdge wie bei einer Auswartstdtigkeit angesetzt werden.

Einkunftsarten
Das deutsche Einkommensteuerrecht kennt sieben Einkunftsarten:

. Land- und Forstwirtschaft

. Gewerbebetrieb

. selbststandige Arbeit

. nichtselbststandige Arbeit

. Kapitalvermégen

. Vermietung und Verpachtung

N o u A~ WNBR

. sonstige in § 22 EStG genannten Einkiinfte (z. B. Einkiinfte aus wiederkehrenden Beziigen, Leibrenten aus den gesetzlichen
Rentenversicherungen, eine mit dem Ertragsanteil zu erfassenden Rente aus privaten Rentenversicherungen oder Einkiinfte aus privaten
VerauRerungsgeschaften)

Entnahmeeigenverbrauch (unentgeltliche Lieferungen)

Dem Grundsatz der allgemeinen Verbrauchsbesteuerung entsprechend soll der Unternehmer, soweit er Gegenstédnde aus seinem Unternehmen fiir
private Zwecke entnimmt, den tibrigen privaten Verbrauchern, welche die gleichen Waren und Dienstleistungen fiir private Zwecke erwerben,
gleichgestellt werden und deshalb (als Endverbraucher) die ibliche Umsatzsteuer entrichten.

Der Tatbestand der unentgeltlichen Wertabgabe umfasst im Wesentlichen:

B Entnahme von Gegenstdnden aus dem Unternehmen fiir Zwecke, die auRerhalb des Unternehmens liegen

B Die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands fiir Zwecke auBerhalb des Unternehmens

B Die unentgeltliche Zuwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes, durch den Unternehmer an sein Personal fiir dessen
privaten Bedarf, sofern es sich hier nicht um Aufmerksamkeiten handelt

B Jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes fir Zwecke des Unternehmens (mit Ausnahme von Geschenken von geringem Wert
sowie Warenmuster)

B Die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung fiir Zwecke, die auRerhalb des Unternehmens liegen oder fiir den privaten Bedarf
seines Personals

Einkommensteuertarif

Von dem zu versteuernden Einkommen bleibt stets ein Grundfreibetrag steuerfrei. Der Grundfreibetrag betragt fiir das Jahr 2020 € 9.408,00
(jeweils doppelte Betrége bei der Zusammenveranlagung).

Fur tber dem Grundfreibetrag liegende zu versteuernde Einkommen bestimmen sich die Steuersatze aus folgenden drei Zonen (§ 32a
Einkommensteuergesetz (EStG)): der unteren Zone, der Progressionszone sowie der Proportionalzone. In der unteren Zone betragt der
Eingangssteuersatz fiir 2020 14 %. Der Steuersatz steigt in dieser Zone bis maximal 23,97 %. Die untere Zone erfasst zu versteuernde Einkommen
von € 9.408,00 bis € 14.532,00 (bzw. € 18.816,00 bis € 29.064,00 bei Zusammenveranlagung).

Der unteren Zone schlieRt sich die Progressionszone an mit Steuersatzen von 23,97 % bis 42 %. Die Progressionszone erfasst zu versteuernde
Einkommen von € 14.533,00 bis € 57.051,00 (€ 29.066,00 bis € 114.102,00 bei Zusammenveranlagung).

Der Progressionszone folgt die Proportionalzone mit dem Spitzensteuersatz von 42 % fiir zu versteuernde Einkommen von € 57.052,00 bis €
270.500,00 (€ 114.104,00 bis € 541.000,00 bei Zusammenveranlagung). Fiir zu versteuernde Einkommen ab € 270.501,00 (€ 541.002,00) erh&ht
sich der Spitzensteuersatz auf 45 % (Reichensteuer).

Einnahmen-Uberschuss-Rechnung

Im Rahmen einer Einnahmen-Uberschuss-Rechnung wird der Gewinn aus dem Uberschuss der Betriebseinnahmen {iber die Betriebsausgaben



ermittelt. Bei der Einnahmen-Uberschuss-Rechnung wird der Gewinn ermittelt, indem sémtliche Einnahmen und Ausgaben im Jahr saldiert werden.
Einnahmen sind erst dann steuerwirksam, wenn uber sie wirtschaftlich verfiigt werden kann (z. B. Bareinnahmen, Zufluss auf dem Bankkonto,
Entgegennahme eines Schecks).

Dasselbe gilt im umgekehrten Sinn fiir die Ausgaben. Dementsprechend gilt etwa auch eine Anzahlung an Lieferanten als gewinnmindernde
Betriebsausgabe. Forderungen und Verbindlichkeiten werden erst durch die Bezahlung ergebniswirksam. Wirtschaftsgiiter des Anlagevermégens
kénnen nur im Rahmen der Abschreibung gewinnmindernd als Betriebsausgaben geltend gemacht werden (verteilt auf die jeweilige Nutzungsdauer).

Seit Januar 2005 muss die Einnahmen-Uberschuss-Rechnung mittels eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks erstellt werden, soweit die
Betriebseinnahmen einschlieRl. USt mehr als € 17.500,00 betragen. Fiir Kérperschaften, die nicht zur Buchfiihrung verpflichtet sind, gilt eine
Betragsgrenze von € 35.000,00 (einschlieBlich Umsatzsteuer). Seit 2012 k&nnen Einnahmen-Uberschuss-Rechnungen nur noch elektronisch
eingereicht werden (8 60 Abs. 4 EStDV).

Die Einnahmen-Uberschuss-Rechnung kénnen folgende Personen anwenden:

B Land- und Forstwirte mit einem Umsatz von bis zu € 600.000,00 oder, einem Gewinn von bis zu € 60.000,00 oder einem Wirtschaftswert der
selbst bewirtschafteten Flichen von bis zu € 25.000,00

B Gewerbliche Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu € 600.000,00 und einem Gewinn von bis zu € 60.000,00

B Freiberufler und andere Selbstandige (die keine gewerblichen Einkiinfte erzielen) unabhangig von der Hohe des Umsatzes und des Gewinns

Einsatzwechseltatigkeit

Seit 2008 ist die Differenzierung zwischen Dienstreise, Einsatzwechsel- und Fahrtatigkeit entfallen. Es gibt nur mehr den einheitlichen Begriff
der beruflich veranlassten Auswaértstatigkeit.

Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale betragt € 0,30 fiir jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte, unabhédngig davon, ob die
Strecke zu FuR, mit dem Fahrrad, dem Motorrad, mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW zuriickgelegt wird. Arbeitgeberleistungen in
Form unentgeltlicher oder verbilligter Job-Tickets sind auf die Entfernungspauschale anzurechnen.

Fur die Entfernungsbestimmung ist grundsatzlich die kiirzeste StraRenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstatte maRgebend. Die
Entfernungsbestimmung richtet sich stets nach der StraBenverbindung, und zwar unabhangig von dem Verkehrsmittel, das tatséchlich fiir den Weg
zwischen Wohnung und Arbeitsstatte benutzt wird.

Die Entfernungspauschale ist der Héhe nach grundsatzlich auf einen Betrag von € 4.500,00 jahrlich begrenzt. Benutzer eines eigenen PKWs kénnen
hohere Kosten geltend machen, falls der Steuerpflichtige nachweist bzw. glaubhaft macht, dass er das Fahrzeug tatsachlich in entsprechendem
Umfang fir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte genutzt hat (in diesen Fallen ist die konkrete Fahrleistung zu belegen).

Fahrtkostenzuschisse kann der Arbeitgeber mit 15 % pauschal versteuern (§ 40 Abs 2 Satz 2 EStG). Dies gilt jedoch nur bis maximal zu dem Betrag,
den der Arbeitnehmer im Rahmen der Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend machen kénnte.

Hinweis: ab dem 1.1.2021 wird die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer um fiinf auf 35 Cent angehoben

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Bei der Erbschaft- und der Schenkungsteuer handelt es sich um eine einzige Steuerart. Bei Ubertragungen zu Lebzeiten wird die Erbschaftsteuer als
Schenkungsteuer erhoben. Besteuerungstechnisch bestehen keine Unterschiede, es gelten dieselben Freibetrdge und derselbe Steuertarif.

Erbschaftsteuer wird u.a. erhoben auf Erwerbe von Todes wegen, Erwerbe durch Erbanfall, Erwerbe aufgrund eines Erbersatzanspruches, eines
Vermaéchtnisses oder auf Schenkungen auf den Todesfall (§ 3 ErbStG). Schenkungsteuer wird erhoben auf Schenkungen unter Lebenden (§ 7
ErbStG). Darunter fallen alle Zuwendungen, durch die jemand aus seinem Vermé&gen einen anderen bereichert. Voraussetzung ist, dass sich beide
Teile dariiber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Voraussetzung fiir die Steuerpflicht ist, dass der Erblasser/Schenker oder der
Erwerber ein Inldnder ist, also im Inland Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Personliche Freibetrdage

fur Erwerber gelten folgende Freibetrdge:

Ehegatten € 500.000,00

Eingetragene Lebenspartner € 500.000,00

Kinder, Kinder verstorbener Kinder € 400.000,00




Enkel € 200.000,00

weitere Abkémmlinge € 100.000,00

Eltern und GroReltern bei Erwerb von Todes wegen € 100.000,00

Erwerber Steuerklasse Il (Eltern und GroReltern in Schenkungsfllen, Geschwister, Neffen, Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder, € 20.000,00
Schwiegereltern, geschiedene und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

Erwerber Steuerklasse Ill (alle tibrigen Erwerber) € 20.000,00
Bei beschrankter Steuerpflicht erfolgt eine Kiirzung der genannten Freibetrdge um einen Teilbetrag gem. § 16 Abs. 2 ErbStG. Freibetrage
wie oben

Die Erbschaft-/Schenkungsteuer wird nach folgenden Prozentsétzen erhoben:

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschlieBlich ... | Il m

Steuerklasse

€ 75.000,00 7 15 30
€ 300.000,00 11 20 30
€ 600.000,00 15 25 30
€ 6 Mio. 19 30 30
€ 13 Mio. 23 35 50
€ 26 Mio. 27 40 50
dartiber 30 43 50

Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft stehen Ehegatten gleich und sind der Steuerklasse | zugeordnet. (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG).
Der Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft gehért der Steuerklasse Il an (§ 15 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG).

Erste Tatigkeitsstdtte

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts (vom
25.2.2013 (Bundesgesetzblatt | S 285)) wurde der Begriff der ,regelmaRigen Arbeitsstatte” durch den neuen Begriff der ,ersten” Tatigkeitsstatte
ersetzt. Als erste Tatigkeitsstdtte gilt die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers.

Voraussetzung fiir die Festlegung der ersten Tatigkeitsstatte: arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Zuordnung durch den Arbeitgeber
(unbefristete Zuordnung bzw. fiir die Dauer des Dienstverhaltnisses bzw. mindestens {iber eine Zeitraum von 48 Monaten).

Bei Fehlen einer arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber: Erledigung von mindestens einem Drittel der
vereinbarten regelmaBigen Arbeitszeit oder zwei volle Arbeitstage an einem Ort = feste Tatigkeitsstatte.

An der ersten Tatigkeitsstatte orientiert sich ab dem Veranlagungszeitraum 2014:

B der Abzug von Reisekosten (Entfernungs-/Verpflegungspauschalen und Ubernachtungskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsfiihrung).
B der Ansatz der Entfernungspauschale von € 0,30 je Entfernungskilometer (mit einer grundsatzlichen Begrenzung auf € 4.500,00 pro Jahr)
B die Beriicksichtigung der kiirzesten Verbindung.

Nur die eine erste Tatigkeitsstatte fuhrt kiinftig zu einem beschrankten Werbungskostenabzug. Ein Fahrtkostenersatz des Arbeitgebers zur ersten
Tatigkeitsstatte stellt lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Bei Nutzung eines Firmenwagens missen bei Anwendung der 1%-Methode als
Monatspauschale 0,03 % des Bruttolistenpreises oder bei tageweiser Berechnung fiir jeden Tag 0,002 % des Bruttolistenpreises als geldwerter
Vorteil versteuert werden. Es kénnen keine Verpflegungspauschalen verrechnet werden und Unterkunftskosten kénnen nur im Rahmen der
steuerlichen Regelungen fiir die doppelte Haushaltsfiihrung geltend gemacht werden.

Aufwendungen im Zusammenhang mit jeder auswartigen Tatigkeit kdnnen hingegen in tatséchlicher Hohe als Werbungskosten geltend gemacht ode
steuerfrei erstattet werden. Aus Vereinfachungsgriinden kénnen auch pauschale Kilometersdtze angesetzt werden. Eine Gegeniiberstellung der
tatséchlichen Kilometerkosten ist nicht mehr erforderlich.

Fahrtkosten

Liegt eine beruflich veranlasste Auswartstéatigkeit vor, so kénnen Reisekosten, das sind



Fahrtkosten

Verpflegungsmehraufwand

Ubernachtungskosten

|
]
]
B Reisenebenkosten

beim Unternehmer als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Reisekosten, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner beruflich veranlassten Auswartstdtigkeit aufwendet, kénnen vom Arbeitgeber in bestimmten
Grenzen steuerfrei erstattet werden. Gleicht der Arbeitgeber die entstandenen Aufwendungen nicht aus, so kénnen die Reisekosten als
Werbungskosten in der jahrlichen Einkommensteuererklarung abgesetzt werden.

Bei Fahrten mit einem Geschéaftswagen scheidet ein gesonderter Abzug der Fahrtkosten aus, weil bei Fahrten durch einen Unternehmer bereits
samtliche Kfz-Kosten beriicksichtigt werden und bei Fahrten durch einen Arbeitnehmer bei diesem keine eigenen Aufwendungen anfallen.

Bei den tibrigen Einkiinften (auBer bei den abgeltungsteuerpflichtigen Einkiinften) kénnen Fahrtkosten, soweit sie mit der Erzielung der
entsprechenden Einnahmen im Zusammenhang stehen, als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Beriicksichtigungsfidhige Fahrten

Hierbei handelt es sich um Fahrten, die durch die berufliche Auswartstatigkeit veranlasst sind und die nicht zwischen Wohnung und erster
Tatigkeitsstatte stattfinden, wie z. B.:

B Fahrten von der Wohnung oder ersten Tatigkeitsstdtte zur auswartigen Tatigkeitsstatte

B Fahrten zwischen mehreren auswartigen Tdtigkeitsstatten oder innerhalb eines weitrdumigen Tatigkeitsgebiets im Rahmen desselben
Arbeitsverhaltnisses. Nur Fahrten innerhalb des weitrdumigen Tatigkeitsgebietes stellen Reisekosten dar. Fiir Fahrten von der Wohnung zum
nachstgelegenen Zugang zum Tatigkeitgebiet gelten die Entfernungspauschale bzw. die Regelungen bei Nutzung eines Firmenwagens
entsprechend (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG).

B Fahrten von der Unterkunft in der Nahe der auswaértigen Tatigkeitsstatte zur auswartigen Tatigkeitsstatte

Zwischenheimfahrten von der auswadrtigen Tatigkeitsstatte zur Wohnung und zuriick

B Fahrten bei Ubernachtung im Rahmen einer Einsatzwechseltétigkeit von der Wohnung zum sténdig wechselnden Standort, Fahrzeugdepot oder
zur Einsatzstelle und von der auswartigen Unterkunft zur ersten Tatigkeitsstatte

B Fahrten von der Wohnung zu einem gleich bleibenden Treffpunkt und anschlieBender Auswartstatigkeit

Berechnungsweise der Fahrtkosten

Die Fahrtkosten, die durch die Reisetdtigkeit veranlasst sind, kénnen in der tatsachlichen Héhe angesetzt werden. Dabei werden sowohl die durch
die Benutzung eines eigenen Fahrzeuges entstandenen Kosten beriicksichtigt als auch Kosten fiir éffentliche Verkehrsmittel.

Wird ein eigenes Kfz benutzt, kann die Héhe der Aufwendungen auf zwei Arten ermittelt werden:

Anteilige Gesamtkosten

Es sind grundsatzlich die auf die Dienstreisen entfallenden anteiligen Gesamtkosten zu ermitteln.

Es kann aber auch vereinfacht auf Basis der Gesamtkosten und Gesamtkilometer eines 12-Monats-Zeitraums ein km-Satz ermittelt werden. Dieser
kann solange beibehalten werden, wie sich die Verhiltnisse nicht wesentlich dndern. Eine Anderung der Verhltnisse kann sich beispielsweise durch
Ablauf des Abschreibungszeitraums ergeben, wobei dieser grundsatzlich mit sechs Jahren anzusetzen ist.

Pauschbetrage

Statt den tatsdchlichen Kfz-Kosten kénnen auch Pauschbetrédge als Kilometerpauschale angesetzt werden. Die Hohe der Pauschbetridge bestimmt
sich nach den gem. § 5 des Bundesreisekostengesetzes geltenden Wegstreckenentschadigungspauschalen (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG, R
9.5 Abs. 1 Satz 5 LStR 2015):

Kraftwagen € 0,30/km

weitere motorbetriebene Fahrzeuge € 0,20/km

Die pauschalen Kilometersdtze sind nicht anzusetzen, soweit sie im Einzelfall zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung fithren wiirden.
Bei Erstattung durch den Arbeitgeber ergeben sich folgende Beleg- und Nachweispflichten:

Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber Unterlagen vorzulegen, aus denen die Voraussetzungen fir die Steuerfreiheit der Erstattung und, soweit
die Fahrtkosten bei Benutzung eines privaten Fahrzeugs nicht mit den pauschalen Kilometersatzen erstattet werden, auch die tatsachlichen
Gesamtkosten des Fahrzeugs ersichtlich sein missen. Der Arbeitgeber hat diese Unterlagen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. Erstattet der
Arbeitgeber die pauschalen Kilometersatze, hat er nicht zu priifen, ob dies zu einer unzutreffenden Besteuerung fuhrt. Wird dem Arbeitnehmer fiir
die Auswaértstdtigkeit ein Kraftfahrzeug zur Verfiigung gestellt, diirfen die pauschalen Kilometersétze nicht steuerfrei erstattet werden.



Fahrtatigkeit

Ab 2008 entfillt die Differenzierung zwischen Dienstreise, Einsatzwechsel- und Fahrtatigkeit. Es gibt nur mehr den einheitlichen Begriff der
beruflich veranlassten Auswaértstétigkeit.

Gewerbesteuer

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist der stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird. Eine land- und forstwirtschaftliche, eine
freiberufliche und eine selbstdndige Tatigkeit unterliegt nicht der Gewerbesteuer.

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Das ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des
Korperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb, vermehrt um bestimmte Hinzurechnungen und vermindert um
bestimmte Kiirzungen.

Gewinn (Einklinfte) des Gewerbebetriebes

+ Hinzurechnungen

- Kirzungen

- Gewerbeverlust

= Gewerbeertrag (abzurunden auf volle Hundert Euro)

- Freibetrag (€ 24.500,00 fir Einzelunternehmen u. Personengesellschaften)

= Grundlage zur Ermittlung der Steuermesszahl

X Steuermesszahl
X Hebesatz der Gemeinde
= Gewerbesteuer

Der Steuersatz setzt sich zusammen aus Steuermesszahl multipliziert mit dem Hebesatz der jeweiligen hebeberechtigten Gemeinde.

Steuermesszahl

Seit 2008 gilt fur alle Gewerbetreibenden, unabhédngig von der Rechtsform, eine einheitliche Steuermesszahl von 3,5 %.

Hebesatz

Der Hebesatz wird von der hebeberechtigten Gemeinde festgelegt. Er betragt 200 % wenn die Gemeinde nicht einen héheren Hebesatz bestimmt
hat.

Ausgewidhlte Hebesdtze*

Berlin 410 %
Bremen 460 %
Dortmund 485 %
Dusseldorf 440 %
Duisburg 520 %
Essen 480 %
Frankfurt/Main 460 %
Hamburg 470 %
Hannover 480 %
Koln 475 %

Minchen 490 %




Stuttgart 420 %
*(Stand: 1.9.2019 Quelle: Gewerbesteuer-Infoportal www.gewerbesteuer.de):

Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wurde der Betriebsausgabenabzug der Gewerbesteuer bei den Ertragsteuern versagt.

Im Gegenzug wurde die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer verbessert, da der Anrechnungsfaktor ab dem
Erhebungszeitraum 2008 von 1,8 auf 3,8 erhéht wurde. Der ErmaRigungshdchstbetrag ist jedoch auf die tatsdchlich gezahlte Gewerbedauer
begrenzt.

Gewinn

Steuerpflichtig ist bei den Einkiinften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbststandiger Arbeit der Gewinn. Der Gewinn ist durch
Betriebsvermégensvergleich oder als Uberschuss der Betriebseinnahmen (iber die Betriebsausgaben oder - bei kleineren landwirtschaftlichen
Betrieben - nach Durchschnittssatzen zu ermitteln.

Klage

Die Klage beim Finanzgericht ist grundséatzlich erst zuldssig, wenn das Verfahren tber den auBergerichtlichen Rechtsbehelf, den Einspruch, erfolglos
geblieben ist. Die Finanzbehorde, die Gber den Einspruch entscheidet, hat den Sachverhalt in vollem Umfang erneut zu prifen. Steuerpflichtige
konnen selbst vor dem Finanzgericht auftreten oder sich durch einen Anwalt oder Steuerberater vertreten lassen. Die Klage muss bei Gericht
schriftlich eingereicht werden. Die Frist fiir die Erhebung der Klage betragt in der Regel einen Monat ab Zustellung oder Bekanntgabe des
beschwerenden Bescheides.

Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit sind in den Landern die Finanzgerichte, im Bund der Bundesfinanzhof mit Sitz in Miinchen. Die Finanzgerichte
entscheiden im ersten Rechtszug, und zwar als einzige Tatsacheninstanz - Berufungsgerichte gibt es nicht.

Gegen die Urteile der Finanzgerichte ist unter bestimmten Voraussetzungen das Rechtsmittel der Revision an den Bundesfinanzhof gegeben. Vor
diesem besteht Vertretungspflicht durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater, Steuerbevollmachtigten, Wirtschaftsprifer oder einen vereidigten
Buchprifer.

Kirchensteuer

Steuerpflichtig sind alle Mitglieder einer Kirchensteuer erhebenden kirchlichen Kérperschaft des &ffentlichen Rechts, und zwar in dem Kirchengebiet
(ihrer Konfession), in dem sie wohnen. Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer.

Hebesatz
Baden-Wirttemberg 8,0%
Bayern 8,0 %
Berlin 9,0 %
Brandenburg 9,0 %
Bremen 9,0 %
Hamburg 9,0 %
Hessen 9,0 %
Mecklenburg-Vorpommern 9,0 %
Niedersachsen 9,0 %
Westfalen 9,0 %
Rheinland-Pfalz 9,0%
Saarland 9,0 %
Sachsen 9,0 %
Sachsen-Anhalt 9,0 %

Schleswig-Holstein 9,0 %



https://www.gewerbesteuer.de/

Hebesatz

Thiringen 9,0 %

Die auf Kapitaleinkiinfte entfallende Kirchenkapitalertragsteuer wird seit VZ 2015 direkt von den inldndischen Banken an die Finanzbehérden

abgefihrt. Die Religionszugehérigkeit wird durch Abfragen beim Bundeszentralamt fiir Steuern ermittelt.

Mildtatige Zwecke

Der Gesetzgeber gewdhrt Kérperschaften steuerliche Verglinstigungen, wenn sie ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzige, mildtatige oder
kirchliche Zwecke (steuerbeglinstigte Zwecke) verfolgen.

Eine Korperschaft verfolgt mildtatige Zwecke, wenn ihre Tatigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstiitzen, die z. B. infolge ihres
korperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

Nutzungsdauer

Jedes Wirtschaftsgut, das einem nattirlichen VerschleiB unterliegt, hat eine bestimmte Nutzungsdauer. Die Finanzverwaltung hat amtliche
Abschreibungstabellen (AfA-Tabellen) ver&ffentlicht, nach denen die Nutzungsdauer fiir eine Vielzahl an Anlagegtitern bestimmt wird. Die AfA-
Tabellen sind jedoch fiir den Steuerpflichtigen nicht in jedem Fall bindend. Kann er nachweisen, dass das Wirtschaftsqut einer kirzeren
Nutzungsdauer unterliegt, ist die betriebsindividuelle Nutzungsdauer ansetzbar.

ausgewdhlte Nutzungsdauern in Jahren (Stand 1.1.2020):*

Blromobel 13
Fotovoltaikanlagen 20
Frasmaschinen, stationdr 15
LKW 5
Mobilfunkgerate 5
PCs Notebooks, Drucker und Bildschirme 3
PKW 6
SchweiBgerate 13

*Quelle AfA Tabellen, Arbeitshilfen nwb Verlag

Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben

Das Einkommensteuergesetz sieht die Nichtabzugsfahigkeit bzw. die beschrankte Abzugsfahigkeit von Betriebsausgaben fiir nachfolgende Fille vor:

B Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind (z. B. Geschéftsfreunde), wenn der Wert der Geschenke pro
Empfanger im Kalenderjahr € 35,00 Ubersteigt (§ 4 Abs 5 Satz 1 Nr. 1 EStG)

B Aufwendungen fiir die Bewirtung von Personen aus geschéftlichem Anlass, soweit sie 70 % der Aufwendungen Ubersteigen, die nach der

allgemeinen Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen sind

Aufwendungen fir Gastehauser, fiir Jagd oder Fischerei, fiir Segeljachten oder Motorjachten und die damit zusammenhédngenden Bewirtungen

Verpflegungsaufwendungen des Steuerpflichtigen, soweit sie die Verpflegungsmehraufwand-Pauschalen tibersteigen

sonstige Aufwendungen, die die Lebensfiihrung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen beriihren, soweit diese unangemessen sind

Aufwendungen fiir ein hdusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung, es sei denn, das hausliche Arbeitszimmer stellt den

Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tatigkeit dar (Abzug der Aufwendungen in unbegrenzter Héhe) bzw. fiir die betriebliche oder berufliche

Tatigkeit steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfiigung. In diesen Féllen ist ein Betriebsausgaben-/Werbungskostenabzug von Aufwendungen in

Hohe bis zu € 1.250,00 pro Jahr méglich (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b S&tze 2 und 3 EStG).

B GeldbuBen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder sowie Hinterziehungszinsen fiir nicht gezahlte Steuern

B Bestechungs- und Schmiergelder



Pflegegeld

Wenn ein Steuerpflichtiger einen nahen Angehérigen pflegt und dafiir Pflegegeld bekommit, ist dieses steuerfrei gem. § 3 Nr. 36 EStG.
Voraussetzung ist, dass das Pflegegeld zu kérperbezogenen Pflegemalnahmen, pflegerischen Betreuungsmalnahmen oder Hilfen bei der
Haushaltsfuihrung gezahlt wird. Pflegegelder sind bis zur Héhe der Pflegegeldsatze nach § 37 SGB Xl (Sozialgesetzbuch) steuerfrei.

Quellensteuer

Hierbei handelt es sich um eine nach dem Quellenprinzip erhobene Steuer, d. h. am Ort und zur Zeit des Entstehens der steuerpflichtigen Zahlung.
Dabei wird der Schuldner der Zahlung gesetzlich zur Einbehaltung und Abfiihrung des festgesetzten Steuerbetrags verpflichtet.

Wird der Steuerpflichtige zur Einkommensteuer veranlagt, verrechnet das Finanzamt die bereits abgefiihrte Quellensteuer mit der zu zahlenden
Einkommensteuer. Ubersteigt die bereits abgefiihrte Quellensteuer die Einkommensteuerschuld, wird die Quellensteuer vom Finanzamt erstattet.

Reisekostenrecht

Reisekosten
Zu den Reisekosten zahlen lt. Finanzverwaltung (vgl. R 9.4 Lohnsteuer-Richtlinien (LStR 2015)) alle Aufwendungen fiir eine:

B beruflich veranlasste Auswartstéatigkeit
B Reisekosten teilen sich in:
B Fahrtkosten

B Verpflegungsmehraufwendungen

B Ubernachtungskosten
B Reisenebenkosten

B Sonderfall doppelte Haushaltsfiihrung
B Fahrtkosten (erste und letzte Fahrt sowie Familienheimfahrten)
W Verpflegungsmehraufwendungen
B Unterkunftskosten (Aufwendungen fiir die Zweitwohnung)
B Umzugskosten

Reisenebenkosten

Konnen Aufwendungen, die durch die Reise entstanden sind, nicht den Fahrt-, Verpflegungs- oder den Ubernachtungskosten zugeordnet werden, so
gehoéren sie zu den Reisenebenkosten. Diese kdnnen sein:

Kosten fiir 6ffentliche Verkehrsmittel und Taxis am Reiseort, Unfallkosten auf der Reise, Strakenbenutzungskosten, wie Mautgebihren, Fahrkosten,
Telefongebiihren, Kosten fiir Garage und Parkplatz, Kosten fiir Beférderung und Aufbewahrung von Gepack.

Rechnung

Umsatzsteuerpflichtige Unternehmer sind verpflichtet, auf jeder Ausgangsrechnung folgende Angaben zu machen:

Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers

Name und Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder Leistung (Leistungsempfanger)

Menge und handelsiibliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstdnde bzw. Art und Umfang der Leistung

Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Leistungszeitraum

Entgelt fir die Lieferung oder sonstige Leistung

Steuerbetrag, der auf das Entgelt entfallt

anzuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf die Steuerbefreiung

erteilte Steuernummer oder die Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer: Bei Ausfiihrung einer innergemeinschaftlichen Lieferung oder sonstigen
Leistung an einen Unternehmer in einem anderen EU-Mitgliedstaat (3a Abs. 2 UStG) ist neben der Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des

leistenden Unternehmers auch die des Leistungsempfangers anzugeben (§ 14a Abs. 1 und Abs. 3 UStG).

B bei steuerpflichtigen Umsitzen, fir die der Leistungsempfinger Steuerschuldner ist, ist auBerdem auf den Ubergang der Steuerschuldnerschaft
nach Art. 196 MwStSystRL hinzuweisen. Dies betrifft Umsatze i.S. 8 13b Abs. 2 UStG, also u.a. Werklieferungen eines im Ausland ansassigen
Unternehmers als auch Umsétze bzw. sonstige Leistungen an einen Unternehmer in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Reverse-Charge-
Verfahren).

B Ausstellungsdatum der Rechnung



fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen (diese darf nur einmalig vergeben werden)
bei Zahlung vor Erbringung der Leistung der Zeitpunkt der Vorauszahlung
jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berlicksichtigt ist (z. B. Bonus-Vereinbarungen)

bei Lieferungen/Leistungen an Grundstiicken (Handwerkerleistungen) fiir private Leistungsempfanger oder Unternehmer, die die Leistung fiir

private Zwecke verwenden, Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht: ,Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren”

B Abrechnung im Gutschriftsverfahren: Rechnet der Leistungsempfanger mittels einer Gutschrift ab, muss dieser Sachverhalt in der Rechnung
gesondert angegeben werden, etwa durch das Wort ,Gutschrift* (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG)

B bei Ubergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfanger (§ 13b UStG): Die Rechnung muss zwingend die Angabe
+Steuerschuldnerschaft des Leistungs-empfangers” enthalten (§ 14a Abs. 5 UStG).

B bei Reiseleistungen: Abrechnungen {ber Reiseleistungen missen die Angabe “Sonderregelung fiir Reisebiiros” enthalten (§ 14a Abs. 6 Satz 1
UStG).

B bei Anwendung der Differenzbesteuerung: Fir Rechnungen aus Umsétzen mit Gebrauchsgegenstanden, fir die die Differenzbesteuerung in

Anspruch genommen wird, gelten folgende Pflichtangaben (vgl. § 14a Abs. 6 Satz 1 UStG)

B ,Gebrauchsgegenstinde/Sonderregelung*

B ,Kunstgegenstdnde/Sonderregelung”

B ,Sammlungsstiicke und Antiquitaten/Sonderregelung*

Fur Rechnungen, deren Bruttobetrag € 250,00 nicht Gbersteigt, reichen (abweichend von den oben aufgezahlten Merkmalen) folgende Angaben:

Name und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers

Menge und handelstibliche Bezeichnung der gelieferten Gegensténde bzw. Art und Umfang der Leistung

Entgelt und Steuerbetrag fir die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe. Ein gesonderter Steuerausweis muss somit nicht erfolgen.
anzuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf die Steuerbefreiung

Ausstellungsdatum der Rechnung

Riester-Rente

Neben der gesetzlichen und der betrieblichen Altersvorsorge wurde mit der Riester-Rente eine dritte Form der Altersvorsorge, die kapitalgedeckte
Zusatz-Altersvorsorge, eingefiihrt und im Jahr 2008 durch das Eigenheimrentengesetz erweitert. Der private Altersvorsorgesparer zahlt wéahrend des
aktiven Arbeitslebens Beitrdge in eine private Rentenversicherung, einen zertifizierten Banksparplan oder einen Fonds ein und erhilt als Férderung
steuerfreie staatliche Zulagen. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung priift das Finanzamt, ob der Sonderausgabenabzug fiir den
Steuerpflichtigen glinstiger ist als die Zulage (Glinstigerpriifung).

Riesterprodukte sind behérdlich zertifiziert: Der Versicherer garantiert Riickzahlungen mindestens in Hohe der eingezahlten Beitrdge sowie eine
Mindestverzinsung von zurzeit 2,25 %.

Anspruch auf die staatliche Férderung durch Zulagen oder Sonderausgabenabzug haben alle gesetzlich rentenversicherten Arbeitnehmer und alle
Beamten, auRerdem Soldaten und Zivildienstleistende, Eltern im Erziehungsurlaub, freiwillig gesetzlich Rentenversicherte und Arbeitslose. Anspruch
auf die staatliche Altersvorsorgezulage haben auch Selbststandige, die rentenversicherungspflichtig sind. Selbststandige, die nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, erhalten keine Riesterférderung.

Die Beitrdge, die einschlieBlich der staatlichen Zulagen erforderlich sind, um die Maximalférderung zu bekommen, liegen seit 2008 bei vier Prozent
des sozialversicherungspflichtigen Arbeitseinkommens des Vorjahres. Hierbei liegt jedoch die Sonderausgabenabzugs-Obergrenze ab dem Jahr 2008
bei € 2.100,00. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Anderung steuerlicher Vorschriften wurde ein Mindestbeitrag fii
mittelbar zulageberechtigte Personen eingefiihrt (§ 79 Satz 2 EStG). Mittelbar zulageberechtigt sind Ehegatten. Diese erhalten die Riester-
Férderung ab 2012, wenn sie mindestens € 60,00 im Jahr Eigenbeitrag auf den Altersvorsorgevertrag einzahlen.

Folgende Zulagen bekommen Sie vom Staat (8§ 84, 85 EStG)

Ab Alleinstehende Ehepaare, bei denen jeder einen eigenen Kinderzulage
(Grundzulage) kindergeldberechtigten Riester-Vertrag hat

2006 € 114,00 € 228,00 € 138,00

2008 € 154,00 € 308,00 € 185,00/€ 300,00*

2018 € 175,00 € 350,00 € 185,00/€ 300,00*

* fir ab dem 1.1.2008 geborene Kinder

Beispiel: Ein Ehepaar mit drei in 2009 geborenen Kindern kann bei Erflillung der erforderlichen Sparleistung (des Mindesteigenbeitrags) 2x die
Grundzulage von € 175,00 und 3x die Kinderzulage von € 300,00 erhalten.

Leistungen aus fondsgebundenen zertifizierten Riester-Altersvorsorgevertrdgen, die auf geférdertem Altersvorsorgekapital beruhen, werden erst in
der Auszahlungsphase, also nachgelagert, besteuert.



Wohn-Riester

Die Riester-Férderung erfuhr in 2008 durch das Eigenheimrentengesetz (vom 29. 7. 2008) eine Erweiterung. Das in Riester-Vertrdgen gebildete
Kapital kann seither zur Finanzierung einer eigengenutzten Wohnung genutzt werden (sogenannte Wohn-Riester). Mit dem Jahressteuergesetz
2010 wurde der Anwendungsbereich der Wohn-Riester Férderung beztiglich Dauerwohnrechten nicht mehr auf die Anschaffung eines solchen
beschrankt. Gem. § 92a Abs. 1 Satz 4 EStG kann das Kapital auch fiir die Entschuldung eines bestehenden Dauerwohnrechts zu Beginn der
Auszahlungsphase genutzt werden. In Scheidungsfillen geht bei Ubergang einer Wohnung auf den anderen Ehegatten das Wohnférderkonto
entsprechend mit tiber (8 92a Abs. 2a EStG). Des Weiteren liegt riickwirkend seit dem 1.9.2009 keine schadliche Verwendung mehr vor, wenn eine
Riester-Rente auf eine Versorgungsausgleichskasse oder die gesetzliche Rentenversicherung tibertragen wird (§ 93 Abs. 1a EStG).

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2010 kann ein Steuerpflichtiger die schadliche Verwendung eines Wohn-Riester-Vertrages (zu anderen
als wohnungswirtschaftlichen Zwecken) dadurch heilen, dass er binnen eines Jahres nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes, in dem das Darlehen
ausgezahlt worden ist, das Kapital in einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag tibertragt (§ 93 Abs. 4 EStG).

Solidaritatszuschlag

Der Solidaritatszuschlag wird als Erganzungsabgabe auf die Einkommen- und Kérperschaftsteuer erhoben. Bemessungsgrundlage ist die
Einkommen- bzw. Kérperschaftsteuer. Der Solidaritdtszuschlag betragt 5,5 % der festgesetzten Steuern.

Ubernachtungskosten
Liegt eine beruflich veranlasste Auswaértstatigkeit vor, so kénnen Reisekosten, das sind

Fahrtkosten,

Verpflegungsmehraufwand,

|
|
B Ubernachtungskosten oder
|

Reisenebenkosten
beim Unternehmer als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Als Ubernachtungskosten kénnen die tatséchlichen Aufwendungen geltend gemacht werden, die dem Arbeitnehmer fiir die Inanspruchnahme einer
Unterkunft zur Ubernachtung entstehen. Die Ubernachtungskosten sind grundsétzlich im Einzelnen nachzuweisen. Der Arbeitgeber kann ohne
Einzelnachweis fiir Ubernachtungen im Inland einen Pauschbetrag von € 20,00 steuerfrei erstatten. Dies gilt nicht fiir Ubernachtungen im Fahrzeug.

Werden wegen des unterschiedlichen Mehrwertsteuersatzes fiir Ubernachtung (7 %) und Verpflegung (19 %) der Ubernachtungs- und
Verpflegungspreis (Friihstiick, Abendessen usw.) und extra ausgewiesen, gelten diese Betrdge. Weist das Hotel hingegen nur einen Gesamtbetrag
aus und lasst sich der Preis fiir die Verpflegung nicht feststellen (z. B. Tagungspauschale), ist zur Ermittlung der Ubernachtungskosten der
Gesamtbetrag fiir Nebenleistungen:

1. fur Frihstick um 20 % (Inland = € 5,60),
2. fur Mittag- und Abendessen um jeweils 40 % (Inland = jeweils € 11,20)

des fiir den Unterkunftsort maRgebenden Pauschbetrags fiir Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Auswartstétigkeit mit einer
Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden ((= € 28,00 § 9 Abs. 4a EStG, R. 9.7. Abs. 1 der LStR 2015) zu kirzen.

Beispiel:

Inlandsreise: Hotelrechnung mit Tagungspauschale (Ubernachtungskosten, Friihstiick, Mittagessen, Abendessen). Gesamtpreis € 100,00. Die
Ubernachtungskosten betragen somit € 100,00 / € 5,60 / € 11,20/ € 11,20 = € 72,00.

Sofern neben den Beherbergungsleistungen auch ein Sammelposten fiir Nebenleistungen gesondert ausgewiesen ist, ohne dass der Preis fiir die
Verpflegung zu erkennen ist, gilt Obiges entsprechend fiir den Sammelposten fiir Nebenleistungen.

Auslandsreise

Fur Auslandsreisen kénnen ebenfalls die tatsachlichen Aufwendungen geltend gemacht werden, die dem Arbeitnehmer fiir die persénliche
Inanspruchnahme einer Unterkunft im Ausland zur Ubernachtung entstehen. Die Ubernachtungskosten sind grundsétzlich im Einzelnen
nachzuweisen.

Der Arbeitgeber kann ohne Einzelnachweis fiir Ubernachtungen im Ausland einen landerspezifischen Pauschbetrag steuerfrei erstatten. Dies gilt nich
fur Ubernachtungen im Fahrzeug.

Wird durch Zahlungsbelege nur ein Gesamtpreis fiir Unterkunft und Verpflegung nachgewiesen und lasst sich der Preis fiir die Verpflegung nicht
feststellen (z. B. Tagungspauschale), ist der Gesamtpreis zur Ermittlung der Ubernachtungskosten wie folgt zu kiirzen:

1. fir Frihstiick um 20 %,
2. fir Mittag- und Abendessen um jeweils 40 %



des fiir den Unterkunftsort maRgebenden Pauschbetrags fiir Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Auswartstatigkeit mit einer
Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden zu kiirzen.

Beispiel:

Auslandsreise nach Danemark: Die Hotelrechnung mit Tagungspauschale (Ubernachtungskosten, Friihstiick, Mittagessen, Abendessen) belduft sich
auf einen Gesamtpreis von € 100,00. Der Pauschbetrag fiir Verpflegungsmehraufwendungen fiir Danemark betragt fir 2020 bei einer Abwesenheit
von mindestens 24 Stunden € 58,00. Die maRgeblichen Ubernachtungskosten betragen:

Gesamtpreis: € 100,00

Abzuglich € 11,60 (fur Fruhstick: 20 % von € 58,00)
Abzuglich € 23,20 (fir Mittagessen: 40 % von € 58,00)
Abzuglich € 23,20 (fur Abendessen: 40 % von € 58,00)

ergibt € 42,00.

Verpflegungsmehraufwand

Liegt eine beruflich veranlasste Auswartstdtigkeit (gehe zu Abschnitt > Auswartstatigkeit) vor, so kdnnen Reisekosten, das sind

Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwand,

|
|
u Ubernachtungskosten oder
[ ]

Reisenebenkosten

beim Unternehmer als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Inlandsreise (ab 1.1.2020)

Verpflegungsmehraufwendungen kénnen lediglich in Hohe der Pauschalbetrage geltend gemacht werden. Der Einzelnachweis der Kosten berechtigt
nicht zum Abzug héherer Betréage.

Pauschbetrége fir Verpflegungsmehraufwendungen :

B bei eintdgigen Auswartstatigkeiten und einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden: € 14,00.
B bei mehrtétiger Auswartstatigkeit:

B am An- und Abreisetag (ohne Mindestabwesenheit): je € 14,00

B Zwischentag (24 Stunden Abwesenheit): € 28,00

Beispiel:

Reise von Montag 8 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr:

Montag € 14,00
Dienstag € 28,00
Mittwoch € 14,00
Insgesamt € 56,00

Der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen ist auf die ersten drei Monate einer langeren beruflichen Auswartstatigkeit beschrankt.

Bei der Beurteilung, ob ,dieselbe” Auswartstdtigkeit vorliegt, ist die Zwei-Tage-Regel zu beachten: Dieselbe Auswartstédtigkeit liegt nicht vor, wenn
die auswartige Tatigkeitsstatte an nicht mehr als zwei Tagen wéchentlich aufgesucht wird. Diese Regel ist gegentiber der bisherigen
lohnsteuerlichen Behandlung modifiziert, als sie nun auf samtliche berufliche Tatigkeiten ausgedehnt worden ist.

Eine langerfristige voriibergehende Auswaértstatigkeit ist ferner noch als dieselbe Auswartstatigkeit zu beurteilen, "wenn der Arbeitnehmer nach einer
Unterbrechung die Auswartstatigkeit mit gleichem Inhalt am gleichen Ort ausiibt und ein zeitlicher Zusammenhang mit der bisherigen Tatigkeit
besteht" (LStR 9.6 Abs. 4). Eine urlaubs- oder krankheitsbedingte Unterbrechung bei derselben Auswartstatigkeit hat auf den Ablauf der Drei-
Monats-Frist keinen Einfluss. Andere Unterbrechungen, z. B. durch eine voriibergehende Tétigkeit an der regelmaRigen Arbeitsstdtte, fihren nur
dann zu einem Neubeginn der Drei-Monats-Frist, wenn die Unterbrechung mindestens vier Wochen gedauert hat.

Achtung: Die Drei-Monats-Frist gilt seit 2008 nicht mehr fiir Fahrt- und Ubernachtungskosten.
Die Abwesenheitsdauer bestimmt sich ausschlieBlich vom Verlassen der Wohnung an.

Eine Tatigkeit, die nach 16 Uhr begonnen und vor acht Uhr des nachfolgenden Kalendertages beendet wird, ohne dass eine Ubernachtung
stattfindet, ist mit der gesamten Abwesenheitsdauer dem Kalendertag der tiberwiegenden Abwesenheit zuzurechnen. Fir Berufskraftfahrer, die



typischerweise ihre Tatigkeit in der Nacht austiiben, gilt eine Sonderregelung.

Die Pauschbetrage sind nicht zu kiirzen bei vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten erhaltenen, unentgeltlichen oder
teilentgeltlichen Mahlzeiten. Die Mahlzeit ist aber als geldwerter Vorteil in Hohe des amtlichen Sachbezugswertes zu erfassen.

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mahlzeiten wahrend einer auswartigen Tatigkeit zur Verfiigung, zu unterscheiden zwischen:

B Ublichen Mahlzeiten: Unter iibliche Mahlzeiten fallen Verkdstigungen des Arbeitgebers, deren Preis € 60,00 nicht iibersteigt. Ubliche Mahlzeiten
sind kiinftig mit dem Sachbezugswert anzusetzen und pauschal zu versteuern.

B Belohnungsessen: Unter Belohnungsessen fallen alle Mahlzeiten, deren Preis € 60,00 {bersteigt. Diese sind nach den allgemeinen Regeln zu
bewerten und zu besteuern. Nicht unter Belohnungsessen fallen Arbeitsessen oder die Bewirtung von Geschaftsfreunden.

Sachbezugswerte 2020

Fiir 2020 betragen die Sachbezugswerte:

B a) fur ein Mittag- oder Abendessen: € 3,40
B b) fur ein Frihstick: € 1,80

Auslandsreise
Fur Dienstreisen ins Ausland gelten die im BMF-Schreiben vom 15.11.2019 (IV C 5 -S 2353/19/10010 :001) genannten Pauschbetréage.

Werden an einem Kalendertag Auswaértstatigkeiten im In- und Ausland durchgefiihrt, ist fiir diesen Tag das entsprechende Auslandstagegeld
maBgebend, selbst dann, wenn die iberwiegende Zeit im Inland verbracht wird. Im Ubrigen ist beim Ansatz des Auslandstagegeldes Folgendes zu
beachten:

B Bei Flugreisen gilt ein Staat in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet; Zwischenlandungen bleiben unberticksichtigt, es sei
denn, dass durch sie Ubernachtungen notwendig werden. Bei Schiffsreisen ist das fiir Luxemburg geltende Tagegeld maBgeblich. Fiir die Tage
der Ein- und Ausschiffung gelten die fir den Hafenort maBgeblichen Tagegelder.

Stand: 5. Januar 2021

Trotz sorgfiltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen
tibernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir lhnen jederzeit gerne fiir ein persénliches Gesprach zur
Verfligung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie
zum gewiinschten Bereich auf unserer Homepage.




	Steuerlexikon
	Abflussprinzip
	Wichtige Ausnahmen vom Zufluss-/Abflussprinzip

	Abgeltungsteuer
	Abschreibungen
	Degressive Absetzung für Abnutzung
	Geringwertige Wirtschaftsgüter

	Anlagevermögen
	Auswärtstätigkeit
	Begriff der Auswärtstätigkeit

	Außergewöhnliche Belastungen
	Betriebsausgaben
	Betriebseinnahmen
	Dienstreise
	Doppelte Haushaltsführung
	Einkunftsarten
	Entnahmeeigenverbrauch (unentgeltliche Lieferungen)
	Einkommensteuertarif
	Einnahmen-Überschuss-Rechnung
	Einsatzwechseltätigkeit
	Entfernungspauschale
	Erbschaft- und Schenkungsteuer
	Persönliche Freibeträge

	Erste Tätigkeitsstätte
	Fahrtkosten
	Berücksichtigungsfähige Fahrten
	Berechnungsweise der Fahrtkosten
	Anteilige Gesamtkosten
	Pauschbeträge


	Fahrtätigkeit
	Gewerbesteuer
	Steuermesszahl
	Hebesatz

	Gewinn
	Klage
	Kirchensteuer
	Mildtätige Zwecke
	Nutzungsdauer
	ausgewählte Nutzungsdauern in Jahren (Stand 1.1.2020):*

	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
	Pflegegeld
	Quellensteuer
	Reisekostenrecht
	Reisekosten

	Reisenebenkosten
	Rechnung
	Riester-Rente
	Wohn-Riester

	Solidaritätszuschlag
	Übernachtungskosten
	Auslandsreise

	Verpflegungsmehraufwand
	Inlandsreise (ab 1.1.2020)
	Sachbezugswerte 2020

	Auslandsreise



